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Ausweisung der DQR-Niveaustufen auf den Zeugnissen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Deutsche Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (DQR) schafft die Grundlage, 

schrittweise ab dem 1. Januar 2014 erworbene Berufsabschlüsse einem DQR Niveau zuzuordnen 

und dieses auf den Abschlusszeugnissen auszuweisen. 

Auf der Internetseite www.dqr.de finden sie ausführliche Informationen zum DQR. Insbesondere wird 

unter Service Downloads die „Liste der zugeordneten Qualifikationen“ mit aktualisiertem Stand, 

derzeit 31.03.2014, geführt. Zu Ihrer Information ist die Übersicht der Niveaustufen angehängt. 

http://www.dqr.de/media/content/Liste_der_zugeordneten_Qualifikationen_31_03_2014_bf.pdf 

Die Länder haben in der 215. und 218. Amtschefkonferenz die folgenden Ausweisungstexte 

beschlossen: 

1. Für alle Berufsabschlüsse der Liste der zugeordneten Berufe ist folgender Text auszuweisen: 

„Der Abschluss ist im Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmen dem 

Niveau _ zugeordnet.“ 

2. Solange die Frage der Zuordnung der allgemein bildenden Abschlüsse in den DQR nicht 

abschließend geklärt ist, wird bei doppelqualifizierenden Bildungsgängen nur der berufliche 

Abschluss bescheinigt. Die Berufsabschlussbezeichnung ist aus diesem Grund zusätzlich 

aufzunehmen: 

„Der Abschluss (Abschlussbezeichnung) ist im Deutschen und Europäischen 

Qualifikationsrahmen dem Niveau _ zugeordnet.“ 

  



 

3. Für das Berufsschulzeugnis im Rahmen der Dualen Ausbildung wird das DQR Niveau mit 

folgendem Text ausgewiesen: 

„Der Abschluss ist in Verbindung mit dem Berufsabschluss (Prüfung vor der 

zuständigen Stelle*) im Deutsche und Europäischen Qualifikationsrahmen dem 

Niveau _ zugeordnet.“ 

* Die jeweilige zuständige Stelle z.B. Handelskammer, Ärztekammer, … ist hier  
einzufügen. 

 

Alle Qualifikationen, die Sie nicht in der Liste finden, sind noch nicht zugeordnet. 

Bei Unklarheiten bei der Zuordnung der Niveaus wenden Sie sich bitte an das Referat 22 

(Frau Ackermann – Tel.: 361 - 10487). 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

gez. Hans-J. Iske 


